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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
Überblick über die steuerlichen Punkte des Koalitionsvertrages der Ampelparteien 
 
Am 24. November wurden die Koalitionsvereinbarungen von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP abgeschlossen. Die Zustimmung der drei Parteien 
zum Koalitionsvertrag steht derzeit noch aus. BÜNDNIS 90/Die Grünen lassen 
ihre Mitglieder ab dem 24. November 2021 zehn Tage über den Koalitionsvertrag 
und das Personaltableau abstimmen. Die SPD hält am 4. Dezember 2021 einen 
außerordentlichen Bundesparteitag ab, um über den Koalitionsvertrag 
abzustimmen – die FDP möchte am 5. Dezember 2021 über den 
Koalitionsvertrag entscheiden. 

Mehr Informationen zu den steuerlichen Punkten des Koalitionsvertrages finden 
Sie auf unserem Blog Steuern & Recht unter diesem Link. 

 
BMF veröffentlicht Allgemeinverfügung zum Zinsbeschluss des 
Bundesverfassungsgerichts 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 29. November 2021 eine 
Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder zum Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, 
vgl. unseren Blogbeitrag) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte in seinem Beschluss entschieden, 
dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in § 
233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (im Folgenden: 
AO) verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume 
ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. 

Das bisherige Recht ist für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende 
Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende 
Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften dagegen unanwendbar. Der 
Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße 
Neuregelung zu treffen. 

Inhalt der Allgemeinverfügung 

Am 29. November 2021 anhängige und zulässige Einsprüche gegen 
Festsetzungen von Zinsen gem. § 233a AO für Verzinsungszeiträume vor dem 1. 
Januar 2019 werden hiermit zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend 
gemacht wird, die Verzinsung von Steuernachforderungen und 
Steuererstattungen in Höhe von 0,5 % pro vollem Monat (§ 233a i. V. m. § 238 
Absatz 1 Satz 1 AO) verstoße gegen das Grundgesetz. Unter 
Verzinsungszeiträumen vor dem 1. Januar 2019 sind hierbei nur volle Zinsmonate 
zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 enden. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/11/26/ueberblick-ueber-die-steuerlichen-punkte-des-koalitionsvertrages-der-ampelparteien/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/08/18/steuerverzinsung-mit-6-ab-2014-verfassungswidrig/
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Entsprechendes gilt für am 29. November 2021 anhängige, außerhalb eines 
Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Änderung 
einer Zinsfestsetzung. 

Weiterhin weist das BMF darauf hin, dass zwar das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Beschluss vom 8. Juli 2021 entschieden hat, dass die Verzinsung in Höhe 
von 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 mit dem 
Grundgesetz unvereinbar ist. Es hat aber gleichzeitig eine Fortgeltungsanordnung 
für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 getroffen. 

Lediglich für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 hat das 
Bundesverfassungsgericht die Anwendung des § 233a AO mit einem Zinssatz 
von 0,5 % pro vollem Monat untersagt. Der Gesetzgeber wurde nur insoweit 
verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungskonforme Neuregelung für alle 
offenen Fälle zu treffen.  

Betrifft der Einspruch oder Änderungsantrag auch für Verzinsungszeiträume nach 
dem 31. Dezember 2018 festgesetzte Zinsen, kann hierüber insoweit zunächst 
nicht entschieden werden. Das Finanzamt wird nach der gesetzlichen 
Neuregelung das Verfahren über den 
Einspruch oder den Änderungsantrag fortsetzen. 

Fundstelle 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 29. November 2021.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2021-11-29-allgemeinverfuegung-zur-zurueckweisung-von-einspruechen-und-aenderungsantraegen-zu-zinsfestsetzungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 02. Dezember 2021 

 
 
Ein durch die Aufspaltung der Organgesellschaft ggf. angefallener 
Übertragungsgewinn ist Teil des der Organträgerin nach § 14 Abs. 
1 Satz 1 KStG zuzurechnenden Einkommens (entgegen BMF-
Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.27 Satz 1). 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine gemeinnützige Stiftung kann im Verhältnis zu einem 
Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft eine nahestehende Person 
sein; Zuwendungen der Kapitalgesellschaft an die Stiftung können 
eine vGA i.S. von § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG sein. Ein Vorgang ist 
bereits dann geeignet, einen sonstigen Bezug bei einem 
Anteilseigner einer KapGes i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG 
auszulösen, wenn eine dem Anteilseigner nahestehende Person 
aus einer Vermögensverlagerung einen Nutzen zieht. Bei einer 
gemeinnützigen Stiftung liegt ein solcher Nutzen u.a. vor, wenn sie 
durch eine zuvor erfolgte Vermögensverlagerung in die Lage 
versetzt wird, ihrem Satzungszweck nachzugehen. 
 
Zum Urteil 
 
 
Die Nutzung eines Food-Courts in einem Einkaufszentrum kann 
beim Verzehr von Speisen als überwiegendes 
Dienstleistungselement zum Vorliegen einer sonstigen Leistung 
führen, wenn die Einräumung dieser Nutzungsmöglichkeit aus der 
Sicht eines Durchschnittsverbrauchers dem Speisenanbieter 
zuzurechnen ist. Für die Annahme einer sonstigen Leistung genügt 
dabei die Ausgabe von Speisen auf einem Tablett, wenn es 
typischerweise dazu dient, es dem Kunden zu ermöglichen, die 
von ihm erworbenen Speisen zu einem Verzehrort in der Nähe 
(hier dem Food-Court) zu bringen und diese dort an einem Tisch 
mit Sitzmöglichkeit zu verzehren. 
 

Zum Urteil 
 
 
 

Urteil I R 27/18: 
Aufspaltungsbedingter 
Übertragungsgewinn 
ist Organträgerin 
zuzurechnen 
 
 
 
 
 
 
11. August 2021 
 

Beschluss I R 16/18: 
Verdeckte 
Gewinnausschüttung - 
Gemeinnützige 
Stiftung als 
nahestehende Person 
 
 
 
 
 
13. Juli 2021 
 

 

 
Urteil V R 42/20: 
Abgrenzung Lieferung 
und sonstige Leistung 
bei der Abgabe von 
Speisen 
 
 
 
 
 
 
26. August 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110226/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110225/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110228/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil V R 25/20: Gewerbesteuerbefreiung von im Rahmen der praktischen 
Ausbildung von Psychotherapeuten erbrachten Behandlungsleistungen 
26. Mai 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VI R 19/19: Aufhebung einer Anrufungsauskunft gemäß § 42e EStG 
02. September 2021 
Zum Urteil 
 
 
 
 

Rechtsprechung im Blog 
 

Keine Abzinsung einer aufschiebend bedingten Last 

Eine aufschiebend bedingte Last ist auf den Zeitpunkt des Bedingungseintritts zu 
bewerten. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Leistungen wird mit dem bei 
Bedingungseintritt geltenden Vervielfältiger berechnet. Eine Abzinsung der 
aufschiebend bedingten Last für die Schwebezeit zwischen dem Rechtsgeschäft 
und dem Bedingungseintritt findet nicht statt. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin war die Ehefrau des verstorbenen O (Schenker) und ist dessen 
Gesamtrechtsnachfolgerin. Der Schenker übertrug seinen Kommanditanteil an 
einer GmbH & Co. KG im Wege der Schenkung durch notariellen Vertrag vom 
23.12.2004 auf die gemeinsame Tochter (Beschenkte), behielt sich aber ein 
lebenslanges Nießbrauchsrecht an dem Kommanditanteil bis zu seinem Tod vor. 
Nach seinem Tod war die Beschenkte verpflichtet, an die Klägerin, geboren im 
Dezember 1937, zu Lasten des Kommanditanteils einen monatlichen, 
wertgesicherten Betrag in Höhe von 4.000 € zu zahlen. Der Schenker übernahm 
die Schenkungsteuer. 

Das Finanzamt setzte die Schenkungsteuer gegenüber dem Schenker zuletzt mit 
Bescheid vom 31. März 2010 fest, in dem die der Klägerin gegenüber bestehende 
Rentenzahlungsverpflichtung nicht in Ansatz gebracht wurde. Nach dem Tod des 
Schenkers im Januar 2016 beantragte die Klägerin als Gesamtrechtsnachfolgerin, 
die Schenkungsteuerfestsetzung anzupassen und die von der Beschenkten an 
sie zu entrichtende Rentenlast nunmehr steuermindernd zu berücksichtigen. 

Bei einem Jahreswert in Höhe von 48.000 € und einem am Todestag des 
Schenkers aufgrund ihres Lebensalters von 78 Jahren anzusetzenden 
Vervielfältiger von 8,034 bezifferte die Klägerin den zu berücksichtigenden 
Kapitalwert der Rentenlast mit 385.632 €. 

Mit Änderungsbescheid vom 16. Januar 2017 berücksichtigte das Finanzamt die 
Rentenlast jedoch nur mit einem Betrag in Höhe von 213.100 €, da nach seiner 
Auffassung der auf den Todestag des Schenkers im Januar 2016 zu berechnende 
Kapitalwert auf den Zeitpunkt der gemischten Schenkung (23. Dezember 2004) 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110227/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110229/
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abzuzinsen sei. Dadurch werde der Zinsvorteil abgegolten, den die Beschenkte 
durch die erst später mit Bedingungseintritt (Tod des Schenkers im Januar 2016) 
beginnende Belastung mit der Schuld habe. Den dagegen eingelegten Einspruch 
wies das Finanzamt als unbegründet zurück. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben. 

Maßgebender Zeitpunkt für die Berechnung des Kapitalwerts einer aufschiebend 
bedingten Belastung ist der Bedingungseintritt. 

Tritt die Bedingung ein, ist nach § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 2 Satz 1 
Bewertungsgesetz (BewG) die Festsetzung der nicht laufend veranlagten 
Steuern, zu denen auch die Schenkungsteuer gehört, auf Antrag nach dem 
tatsächlichen Wert des Erwerbs zu berichtigen. 

Die abzugsfähigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem nach § 12 ErbStG zu 
ermittelnden Wert abzuziehen (§ 10 Abs. 1 Satz 2 ErbStG). Nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 BewG ist der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen 
mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Die Vervielfältiger sind nach der 
Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes zu ermitteln (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
BewG). 

Eine bedingte Last ist auf den Zeitpunkt des Bedingungseintritts zu bewerten (vgl. 
BFH, Beschluss vom 27. Juni 2006, II B 162/05, unter II.1.). Zugrunde zu legen ist 
der bei Bedingungseintritt geltende Vervielfältiger gemäß § 14 Abs. 1 BewG. 

Die bedingte Last ist für den Zeitraum des Schwebezustands zwischen dem 
Rechtsgeschäft und dem Bedingungseintritt nicht nach § 12 Abs. 3 BewG 
abzuzinsen. 

Die Vorschrift ermöglicht keine Abzinsung im Hinblick auf die rechtsgeschäftliche 
Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung, die auch im Bewertungsrecht zu 
einem Schwebezustand der zukünftigen Forderung führt. §§ 4 ff. BewG 
bestimmen für den bedingten Erwerb entsprechend der bürgerlich-rechtlichen 
Regelung ausdrücklich, dass der Schwebezustand bewertungsrechtlich 
unberücksichtigt bleibt (BFH, Urteil vom 30. April 1971, III R 89/70, unter III.1.b). 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 15. Juli 2021 (II R 26/19), veröffentlicht am 25. November 2021. 

 

 

 

Erbschaftsteuer: EuGH-Vorlage zur Wertermittlung bei im Drittland 
belegener Immobilie 

Mit aktuellem Beschluss hat das Finanzgericht Köln den Europäischen 
Gerichtshof um Vorabentscheidung hinsichtlich der erbschaftsteuerrechtlichen 
Wertermittlung für ein zum Privatvermögen gehörendes bebautes Grundstück, 
welches in Kanada belegen ist, gebeten. Der Grund sind Unterschiede zur 
Behandlung eines gleichartigen, im Inland, in einem EU-Mitgliedstaat oder in 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen Grundstücks. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110221/
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Ausgangslage 

Der Kläger erhielt als Vermächtnisnehmer unter anderem Anteile an kanadischen 
Vermietungsimmobilien, die zu seinem Privatvermögen gehörten. Sämtliche 
vermachten Vermögensgegenstände sind jeweils mit lebenslangen 
Nießbrauchsrechten zugunsten der Ehefrau des verstorbenen Erblassers 
belastet. Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer setzte das Finanzamt den Wert 
der Immobilien mit dem gemeinen Wert an. Der Kläger beantragte, das 
Grundvermögen in Kanada gemäß § 13c Abs. 1 Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz (ErbStG 2009) lediglich mit 90 Prozent seines gemeinen 
Wertes der Besteuerung zu unterwerfen. Gemäß § 13c Abs. 1 ErbStG 2009 seien 
Grundstücke lediglich mit 90 Prozent ihres Wertes anzusetzen, u. a. wenn sie zu 
Wohnzwecken vermietet werden würden (§ 13c Abs. 3 Nr. 1 ErbStG 2009) oder 
im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums belegen seien (§ 13c Abs. 3 Nr. 2 ErbStG 2009) 
und nicht zum begünstigten Betriebsvermögen oder begünstigten Vermögen 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gehören. Der Kläger vertritt die 
Ansicht, dass die gesetzliche Einschränkung in § 13c Abs. 3 Nr. 2 ErbStG 2009 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit in Art. 63 AEUV in Bezug auf einen Drittstaat 
verstoße. Dabei berief er sich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) vom 17. Januar 2008 (Rechtssache C-256/06, Jäger). Das Finanzamt 
folgte der Argumentation nicht und lehnte die niedrigere Besteuerung ab. 

Vorlagebeschluss 

Das Finanzgericht hat Zweifel, ob es mit Art. 63 ff. AEUV vereinbar ist, dass der 
Erwerb eines bebauten und vermieteten Grundstücks des Privatvermögens, 
welches in einem Drittstaat (hier: Kanada) belegen ist, von der Gewährung der 
Steuerbefreiung nach § 13c Abs. 3 i.V.m. § 13c Abs. 1 ErbStG 2009 
ausgeschlossen ist. Es folgt mit seinem Vorlagebeschluss insoweit der 
Argumentation des Klägers. Es seien keine ausreichenden 
Rechtfertigungsgründe für eine erbschaftsteuerliche Schlechterstellung von in 
einem Drittland befindlichen Vermietungsgrundstücken erkennbar. 

Für den erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb des Klägers ist, soweit der Erwerb die 
in Kanada belegenen Grundstücke betrifft, nach nationalem Recht (hier: § 13c 
Abs. 1 ErbStG 2009) keine Steuerbefreiung zu gewähren. Die 
Ausgangslage nach EU-Recht ist nach Dafürhalten der Kölner Steuerrichter 
jedoch differenzierter: Der EuGH habe in der Vergangenheit bereits entschieden, 
dass Erbschaften, mit denen das Vermögen eines Erblassers auf eine oder 
mehrere Personen übergeht, unter die Rubrik XI des Anhangs I („Kapitalverkehr 
mit persönlichem Charakter“) der Richtlinie 88/361 EWG fallen und dass es sich 
beim Erwerb von Todes wegen, auch wenn er unbewegliche Güter betrifft, um 
Kapitalverkehr im Sinne von Art. 63 AEUV handelt (EuGH-Urteil vom 
15.10.2009 C-35/08, Fernandez, Rn. 18 ; EuGH-Urteil vom 17.10.2013 C-
181/12, Welte, Rn. 20). 

Im Hinblick auf diese Grundsätze sprechen nach Ansicht des Finanzgerichts gute 
Gründe dafür, dass auch der Übergang von Vermögen aufgrund eines 
Vermächtnisses gemäß §§ 2147, 2174, 2176 BGB in den Schutzbereich der 
Kapitalverkehrsfreiheit des Art. 63 Abs. 1 AEUV fällt, auch wenn es sich um 
unbewegliches Vermögen, hier: Anteile an bebauten Grundstücken in Kanada, 
handelt. 

Eine nationale Steuerregelung, die danach unterscheidet, ob der 
Vermögensgegenstand im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0DD966C5FBC5F4B23EB2535354B7C237?text=&docid=69717&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2106874
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76769&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113870
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113034
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143187&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113034
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

ZUM SEMINAR 

ZUM SEMINAR 

oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder aber im Drittland 
belegen ist, kann nur dann mit den Vertragsbestimmungen über den freien 
Kapitalverkehr vereinbar sein, wenn die unterschiedliche Behandlung Situationen 
betrifft, die objektiv nicht miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie 
durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. 

Die Finanzrichter sehen in dem vorliegenden Drittland-Sachverhalt zu einem 
Sachverhalt, in dem das Grundstück im Inland bzw. in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen ist, objektiv keine Unvergleichbarkeit. Vielmehr 
unterscheiden sich die Sachverhalte lediglich bei der Belegenheit des 
Grundstücks. Die Auslandsbelegenheit allein scheine keine abweichende 
steuerliche Schlechterstellung zu rechtfertigen. Dies gelte insbesondere deshalb, 
weil in Fällen der unbeschränkten Steuerpflicht in einem Besteuerungsfall 
Grundstücke in Drittstaaten außerhalb des EWR beim steuerpflichtigen Erwerb 
nach § 10 Abs. 1 ErbStG 2009 ebenso erfasst werden. Auch zwingende Gründe 
des Allgemeininteresses, die eine Beschränkung objektiv rechtfertigen würden, 
sind für das Finanzgericht nicht erkennbar. 

Fundstelle 

Finanzgericht Köln, Beschluss vom 2. September 2021 (7 K 
1333/19); Pressemitteilung vom 25. November 2021. – Das Verfahren wird beim 
EuGH unter der Rechtssache C-670/21, BA geführt. 
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https://www.pwc-events.com/steuerliche-optimierungen
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https://www.pwc-events.com/steuerliche-optimierungen
https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.pwc-events.com/steuernzumfruehstueck
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2021/7_K_1333_19_Beschluss_20210902.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2021/7_K_1333_19_Beschluss_20210902.html
https://www.fg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/archiv_2021/25_11_2021/index.php
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Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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